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Wien, am 1. August 2023

Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Philipp Schrangl und weitere haben am
01.06.2023 unter der Nr. 15214/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-
treffend Anlegerwohnungen im gemeinniitzigen Wohnbau widersprechen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen der WIFO-Studie "Die preisdampfende Wirkung des gemeinniitzi-

gen Wohnbaus in Osterreich" gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zur Frage 1
e  Weshalb ist das Wirtschaftsministerium entgegen wesentlichen Akteuren, Experten
und wissenschaftlich evidenten Fakten nicht bereit, Anlegerwohnungen im Haupt-

geschdft gemeinniitziger Bauvereinigungen explizit auszuschliefsen?

Wie bereits mehrmals schriftlich festgehalten und im Plenum des Nationalrats abschlie-
Rend dargestellt, ist es gemeinnitzigen Bauvereinigungen im Regelgeschaftskreis verbo-
ten, Anlegerwohnungen zu errichten. Bei der Vergabe von Wohnungen haben sich ge-
meinniitzige Bauvereinigungen gemaR § 8 Abs. 3 WGG von objektiven Kriterien, insbeson-
dere dem Wohnungsbedarf, der HaushaltsgrofSe und des Haushaltseinkommens leiten zu
lassen. Auch der Verkauf ganzer Baulichkeiten in Wohnungspaketen an Anleger wiirde als

Umgehung des Wohnungsgemeinniitzigkeitsgesetzes (WGG) gewertet werden und MalR-
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nahmen der Landesaufsichtsbehorden nach sich ziehen. Mit den WGG-Novellen der Jahre
2016 und 2019 sowie der letzten WGG-Novelle 2022 wurden auch die MaRnahmen zur

Verringerung von Spekulation mit gemeinnitzig errichtetem Wohnraum standig ver-

scharft und wesentlich ausgedehnt. Durch die mittels Initiativantrag vorgenommene
WGG-Novelle 2022 wurde die Geschiftskreisnorm des § 7 WGG im Ubrigen nicht gedndert
(siehe auch Feichtinger, immolex 2022, 290(291) "Durch die WGG Novelle 2022 kam es zu
keiner Rechtsénderung der Geschdftskreisregelung des § 7 WGG.").

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher

Elektronisch gefertigt

&s Unterzeichner
w T
(A il 3

Bundesministerium fur Arbeit und Wirtschaft

N 3 &2 Datum/Zeit

2023-08-01T07:03:19+02:00

6\/
v =X (-\ «po
* £ % | Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR -
ARBEIT UND WIRTSCHAFT Serien-Nr.

1056650987

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

@ Hinweis

AMTSSIGNATUR s )
Prifinformation

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at

Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on
Datum/Zeit-UTC| 2023- 08- 01T07: 07: 54+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

2023-0.411.322

2von 2

www.parlament.gv.at




		2023-08-01T07:03:19+0200
	Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-08-01T07:07:54+0200
	Parlamentsdirektion




